
Infobrief    

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

erst vor wenigen Tagen veröffentlichte das Statistische Bundesamt Zahlen zur Verdienstent-
wicklung im Jahr 2009. Die Reallöhne vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer sind im Jahr 2009 
gegenüber dem Vorjahr um 0,4 % gesunken. Das hängt vor allem mit der Reduzierung der 
Arbeitszeit und dem Rückgang von Sonderzahlungen (überwiegend im Bankensektor und 
in der Automobilindustrie) zusammen. 

Die wirtschaftliche Situation in Deutschland und in der Welt scheint sich zwar weiter zu 
entspannen und der deutsche Außenhandel nimmt an Fahrt auf, doch die Zahl der Unter-
nehmens- sowie Verbraucherinsolvenzen ist 2009 deutlich angestiegen. Die weiteren Kon-
sequenzen für die Beschäftigung sind noch nicht abzusehen, noch bleibt die Entwicklung 
auf dem Arbeitsmarkt moderat. Dennoch spitzt sich die Lage in manchen Privathaushalten 
und besonders in solchen mit Einkommenseinbußen durch beispielsweise Kurzarbeit teil-
weise zu. Was aber kann man tun, wenn das Einkommen nicht mehr ausreicht?

Um denkbare Lösungen auf finanzielle Engpässe bei Arbeitnehmern aufzuzeigen, haben 
wir im vorliegenden Extra-Infobrief einen Überblick über die möglichen staatlichen Zu-
schüsse und den Weg zu ihrem Erhalt (auch während Kurzarbeit) erstellt. Dies sollte eine 
erste Hilfestellung geben.

Des Weiteren beschreiben wir unter Aktuelles zusammenfassend die neusten politischen 
Entwicklungen zur Kurzarbeit und Finanzmarktregulierung.
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Zuschüsse

Kurzarbeiterg

Die Einführung von Kurzarbeit in Betrie-
ben ist regelmäßig mit deutlichen finanzi-
ellen Nachteilen für Arbeitnehmer verbun-
den, da das Kurzarbeitergeld die Einkom-
mensverluste nur teilweise ausgleicht. Das 
kann soweit gehen, dass das Einkommen 
während der Kurzarbeit kaum noch für 
den Lebensunterhalt der Familie ausreicht 
und der kurzarbeitende Beschäftigte hat 
nur wenige Möglichkeiten den finanziellen 
Verlust auszugleichen. 

Bei Einkommensverlusten, wobei das Ein-
kommen gar nicht unter das Existenzmini-
mum geraten muss, können zwei weitere 
Sozialleistungen in Betracht kommen. Zum 
einen kann Wohngeld beantragt werden 
bzw. falls bereits Wohngeld gezahlt wird, 
ist ein Änderungsantrag zu stellen. Zum 

anderen kommt eine Aufstockung des 
Kindergeldes durch den Kinderzuschlag 
in Frage. 

Bei einer noch höheren finanziellen Lücke 
oder einem Abrutschen unter das Existenz-
minimum hat man im Grundsatz einen An-
spruch auf ergänzendes Arbeitslosengeld 
II (umgangssprachlich Hartz IV). Die An-
träge sollten nach Eintreten der Kurzarbeit 
gestellt werden, da es in aller Regel ab dem 
Antragsdatum ausgezahlt wird und nicht 
rückwirkend. Wenn nicht klar ist, welcher 
Antrag am günstigsten ist, kann man die 
Anträge zur Sicherheit auch parallel stel-
len. Erhalten kann man allerdings nur ent-
weder Wohngeld und Kinderzuschlag 
oder Arbeitslosengeld II.

Länger andauernde Kurzarbeitspha­
sen können durch den Entgeltausfall 
besonders bei Familien zu erheblichen 
finanziellen Belastungen führen. In 
manchen Fällen gibt es – wie in der 
Chemiebranche – durch den Arbeitge­
ber Ausgleichszahlungen.
In schwierigen Situationen lassen sich 
die Einkommenseinbußen im Einzelfall 
mit staatlichen Zuschüssen allerdings 
überbrücken. Der Staat bezuschusst 
Familien mit Wohngeld, Kinderzu­
schlag oder ergänzendem Arbeits­
losengeld II. Auf der einen Seite ist es 
bedauernswert, dass Arbeitnehmer 
(gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise) 
darauf überhaupt angewiesen sind, an­
dererseits aber aus sozialpolitischer 
Sicht unabdingbar und notwendig.

Kurzarbeit

Kurzarbeitergeld und staatliche Zuschüsse
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Wohngeld

Beim Thema Wohngeld besteht bei vie-
len Beschäftigten ein erhöhter Informati-
onsbedarf. Vielen ist meistens nicht klar, 
dass das Wohngeld keine freiwillige Lei-
stung des Staates ist, sondern ein Rechts-
anspruch darauf besteht, wenn bestimmte 
rechtliche Voraussetzungen erfüllt sind. 
Wer diese Voraussetzungen erfüllt, hat 
auf Wohngeld genauso Anspruch wie auf 
Kindergeld oder eine Steuerrückzahlung. 
Das Wohngeld wird allerdings nur auf An-

trag bewilligt und das Datum des Antrages 
ist entscheidend für den Bewilligungszeit-
raum. Im Klartext: Wohngeld gibt es nicht 
rückwirkend! Daher im Zweifel lieber frü-
her als später einen Antrag stellen. 

Das Wohngeld soll zur wirtschaftlichen 
Sicherung eines den Grundbedürfnissen 
entsprechenden Wohnens als Mietzu-
schuss für Mieter eines Wohnraums und 
als Lastenzuschuss für Eigentümer eines Ei-
genheims oder einer Eigentumswohnung 
dienen. Nicht antragsberechtigt sind alle 

alleinstehende Erstauszubildende sowie 
Wehrpflichtige oder Zivildienstleistende. 
Der Bewilligungszeitraum ist in der Regel 
zunächst auf 12 Monate befristet und kann 
hiernach immer wieder erneut beantragt 
werden. Die entsprechenden gesetzlichen 
Grundlagen findet man im Wohngeldge-
setz (WoGG) und in der Wohngeldverord-
nung. Das Wohngeldgesetz, das die Ge-
währung von Wohngeldansprüchen ge-
setzlich regelt, ist als besonderer Teil im 
Sozialgesetzbuch verankert (§ 68 Nr. 10 
SGB I).

Ob ein Anspruch auf Wohngeld besteht, 
entscheidet die Wohngeldstelle, die es in 
jeder Gemeinde oder Stadt gibt. Dort wird 
auch der Antrag auf Wohngeld gestellt. Er-
forderlich sind ein Antrag und der Nach-
weis (Bescheinigung des Vermieters, Ver-
dienstbescheinigung und Schulbescheini-
gung für Kinder über 16 Jahren), dass die 
Voraussetzungen für den Wohngeldan-
spruch erfüllt sind. Ein Antrag auf Wohn-
geld ist schnell gestellt und man benötigt 



Beispielrechnung: Familie mit 2 Kindernwohnt in Neuwied (Mietenstufe 3). 

monatliches Bruttoeinkommen 	 2.000,00 €

abzüglich Werbungskosten-Pauschalbetrag 	 76,67 €

Zwischenergebnis 	 1.923,33 €

Pauschaler Abzug 30 % fürSteuern und Sozialversicherung 727,00 €

Einkommen als Arbeitsnehmer 	 1.346,33 €

Monatliche Miete mit Betriebskosten 520,00 €

zzgl. Heizkostenkomponente 43,00 €

Zu berücksichtigende Miete 563,00 €

In diesem Fall ergäbe sich ein Anspruch auf Wohngeld in Höhe von 173.- €*

Anspruch auf Kinderzuschlag haben alle 
Eltern für ihre unverheirateten, unter 25 
Jahre alten Kinder, die in ihrem Haushalt 
leben, wenn

für diese Kinder Kindergeld oder eine •	
das Kindergeld ausschließende Leistung 
bezogen wird, 

die monatlichen Einnahmen der Eltern die•	  
Mindesteinkommensgrenze von 900.- € 
für Elternpaare, 600.- € für Alleinerzie-
hende erreichen, 

das zu berücksichtigende Einkommen und•	  
Vermögen die Höchsteinkommensgren-
ze nicht übersteigt und

der Bedarf der Familie durch die Zahlung •	
von Kinderzuschlag und evtl. zustehen-
dem Wohngeld gedeckt ist und deshalb 
kein Anspruch auf ALG II besteht.

Der höchstmögliche Kinderzuschlag be-
trägt für jedes im gemeinsamen Haushalt 
lebende Kind 140.- € monatlich und wird 
zusammen mit dem Kindergeld als Fami-
lienleistung (geregelt im Bundeskinder-
geldgesetz) gezahlt. Die Höchsteinkom-
mensgrenze darf nicht überschritten wer-
den. Diese setzt sich aus dem elterlichen 
Bedarf im Sinne der Regelungen zum Ar-
beitslosengeld II und dem prozentualen 

Kinderzuschlag

Der Kinderzuschlag, auch Kindergeldzu-
schlag genannt, ist gemäß § 6a Bundeskin-
dergeldgesetz (BKGG) eine Ergänzungs-
leistung zum Kindergeld. Der Kinderzu-
schlag wird Familien gewährt, die zwar 
ihren eigenen Bedarf durch Erwerbsein-
kommen grundsätzlich bestreiten kön-
nen, aber nicht ausreichend über finanzi-
elle Mittel verfügen, um den Bedarf ihrer 
Kinder zu decken. Ziel ist es, den Familien 
den Bezug von Arbeitslosengeld II mit sei-
nen negativen Auswirkungen zu ersparen 
und zugleich den Arbeitsanreiz zu erhö-
hen.

Anteil an den angemessenen Wohnkosten 
(Bemessungsgrenze) sowie dem Gesamt-
kinderzuschlag zusammen. Jeder Euro, der 
über die Bemessungsgrenze hinaus geht, 
wird auf den Kinderzuschlag angerech-
net. Einkommen und Vermögen des Kin-
des werden auch auf den Kinderzuschlag 
angerechnet. Die zuständige Stelle für die 
Gewährung des Kinderzuschlags ist die Fa-
milienkasse, die in Regel bei der örtlichen 
Agentur für Arbeit angesiedelt ist. Dort 
muss man die Angaben zum eigenen Ein-
kommen und Vermögen machen, ähnlich 
der Beantragung des Mietzuschusses bei 
den Wohngeldstellen. Liegt das Gesamtfa-
milieneinkommen inklusive dem Kinderzu-
schlag unter dem Bedarf besteht kein An-
spruch auf den Zuschlag. In diesem Fall 
muss die Differenz über den Bezug von 
Arbeitslosengeld II aufgestockt werden. 

Beispiel I:  Ein Ehepaar mit zwei Kin-
dern im Alter von elf und 16 Jahren hat 
nach dem Sozialgesetzbuch II einen mo-
natlichen Bedarf von 1.653.- €. Der setzt 
sich zusammen aus jeweils 323.- € für die 
Eltern, 287.- € für das 16-jährige Kind, 
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folgende Unterlagen: Bescheinigung des 
Vermieters über die Wohnung, eine Ver-
dienstbescheinigung und die Schulbe-
scheinigung bei Kindern über 16 Jahren. 
Nach Ersparnissen und Vermögen wird in 
der Regel nicht gefragt, da niemand für 
seinen Antrag auf Wohngeld seine finan-
ziellen Rücklagen (fürs Alter) offenlegen 
muss. Die Höhe des Wohngeldes errech-
net sich im Rahmen einer recht komplexen 
Formel aus der Größe des Haushalts, dem 
Mietniveau am Wohnort (vom Bundesmi-
nisterium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung festgelegte Mietenstufen von 
1-6) und dem Haushaltseinkommen. 

E E E Weiterführende Links:  E  http://www.bmvbs.de/wohngeld   E  http://www.wohngeld.de
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251.- € für das elfjährige Kind und 500.- € 
angemessene Kosten für Unterkunft und 
Heizung (die Bemessung der Kosten für 
Unterkunft können nach bestimmten Kri-
terien variieren). Die Eltern verfügen über 
ein monatliches Einkommen von 1.250 €. 
Außerdem erhalten sie monatlich 368.- € 
Kindergeld für die beiden Kinder. 

Das monatliche Einkommen der Familie be-
läuft sich somit auf 1.518.- €. Wenn diese 

Familie einen Antrag auf Arbeitslosengeld 
II stellen würde, würde dieser abgelehnt, 
weil ihr ein Kinderzuschlag zusteht. Mit 
dem höchstmöglichen Anspruch in Höhe 
von 280.- € würde das monatliche Einkom-
men der Familie 1.798 € betragen und da-
mit den finanziellen Bedarf der Gesamtfa-
milie decken.

Beispiel II: Das Einkommen der Eltern ei-
ner Familie wie der aus dem Beispiel 1 be-

trägt nur 900 €. Zusammen mit dem Kin-
dergeld beträgt das Familieneinkommen 
1.268 €. Selbst mit Zahlung des Kinderzu-
schlages von 280 € würde das Gesamtein-
kommen nicht den Bedarf von 1.548 € ab-
decken. Die Hilfebedürftigkeit wird durch 
die Zahlung des Kinderzuschlages nicht 
vermieden. Darum besteht ein Anspruch 
auf Arbeitslosengeld II.

Ergänzendes Arbeitslosengeld II

Wenn trotz Arbeitseinkommen der Grund-
bedarf bzw. das Niveau des definierten 
Existenzminimums materiell nicht vollkom-
men gesichert werden kann, dann besteht 
der Anspruch auf ergänzendes Arbeitslo-
sengeld II. Dabei kommt es nicht auf die 
Art des Einkommens an, auch Selbstän-
dige, Rentner, Kurzarbeiter oder gering-
fügig Beschäftigte können grundsätzlich 
Leistungen erhalten. Dabei werden die Re-
gelleistungen gemäß § 11 SGB II mit den 
Einkünften verrechnet. Die Leistungen 
nach dem SGB II sind nur nachrangige 
Leistungen, das heißt wenn der Lebens-
unterhalt anderweitig gesichert werden 
kann, werden die Leistungen nicht ge-
zahlt. Insoweit müssen auch vorhandenes 
Vermögen oder Vermögensgegenstände 
zunächst für den Lebensunterhalt einge-
setzt werden. Ähnlich wie beim Kinderzu-
schlag und dem Wohngeld wird das Ar-
beitslosengeld II nur auf Antrag gewährt 
und im Regelfall ab Antragsdatum. 

Das ergänzende Arbeitslosengeld II kann 
bei der Agentur für Arbeit, bei der kom-
munalen ARGE (Arbeitsgemeinschaft von 
kommunalem Träger und Agentur für Ar-
beit) oder bei den Optionskommunen be-
antragt werden. Antragsformulare sind 
dort oder auf den Internetseiten der Ar-
beitsagentur erhältlich. 

Regelleistungen

Personen in einer Bedarfsgemeinschaft % der Regelleistung Betrag

allein erziehende Person 100 359 €

Partner, wenn beide volljährig sind, jeweils 90 323 €

Kind ab 14 Jahre u. sonstige erwerbsfähige An-
gehörige der Bedarfsgemeinschaft

80 287 €

Kind ab 7 und bis 13 Jahre (Sozialgeld) 70 251 €

Kind bis 6 Jahre (Sozialgeld) 60 215 €

Kosten der Unterkunft (Kosten variieren nach Region)

Personen-Haushalt Bruttowarmmiete

1 360 €

2 444 €

3 542 €

4 619 €

5 705 €

Demnach würde eine vierköpfige Familie (zwei Erwachsene und zwei Kinder 11 sowie 
16 Jahre alt) einen monatlichen Bedarf haben:

Bedarf zur Sicherung des Lebensunterhalt

Regelleistung für 2 Erwachsene 	 646 €

Regelleistung 1 Kind (11 Jahre) 	 251 €

Regelleistung 1 Kinde (16 Jahre) 	 287 €

Bruttowarmmiete 	 619 €

Gesamtbedarf 	 1.803 €

*Alle Angaben und Berechnungen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und auf ihre Richtigkeit zum Datum der 
Herstellung überprüft. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Zahlenangaben und für die Berechnungsbeispiele kann nicht über-
nommen werden, Irrtümer und Rechenfehler bleiben ausdrücklich vorbehalten. Eine rechtverbindliche Aussage kann nur die 
zuständige Wohngeldstelle / Verwaltungsbehörde tätigen. 

E E E Weiterführende Links:  E  http://www.familienkasse.de  E  http://www.kinderzuschlag.de 
	   E  http://www.bmfsfj.de/Kinderzuschlagrechner



Aktuelles

Die IG BCE fordert eine weitere Entla-
stung der krisengeschüttelten Unter-
nehmen und verlangt von der Bundes-
regierung eine zusätzliche Übernahme 
der Remanenzkosten (bspw. Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld), die trotz Kurzar-
beit anfallen. Zur Finanzierung schlägt 
die IG BCE einen Fonds vor, der sich 
aus einer Abgabe auf die Bankenge-
winne speist – der größte Teil der In-
stitute habe schließlich vom staatlichen 
Schutzschirm profitiert und sich in den 
meisten Fällen bereits wieder von der Fi-
nanzkrise erholt. 

Tatsächlich plant die Bundesregierung ei-
nen Beschluss zu einer Bankenabgabe zu 
fassen. Die Abgabe soll sich laut Finanz-
minister Schäuble nach der Höhe des Ri-
sikogeschäfts des jeweiligen Bankeninsti-
tuts richten. Mit den Einnahmen sollen al-
lerdings keine aktuellen Förderprogramme 
finanziert werden, sondern ein Fonds ge-
gründet werden, aus dem bei einer er-
neuten Finanzkrise die Restrukturierungs-
kosten getragen würden. Von der Ban-
kenabgabe werden vor allem Banken 
mit Investmentgeschäften betroffen sein, 
Sparkassen und Volksbanken bleiben un-

behelligt. Über die Höhe und die Ausge-
staltung der Abgabe ist die Bundesregie-
rung noch in Beratung. 

Weitere Regulierungs- und Aufsichtsre-
geln für den Finanzmarkt werden der-
zeit auf internationaler Ebene und in der 
EU verhandelt. Die Bundesregierung hat 
unterdessen einen Gesetzesentwurf zur 
„Regulierung und Stärkung des Finanzsy-
stems“ vorgelegt, der weitestgehend auf 
den EU-Änderungsrichtlinien von 2009 
und einem Beschluss der G20-Staaten 
basiert. Er beinhaltet unter anderem ver-
schärfte Vorgaben für die Berichts- und 
Prüfauflagen der Banken und deren Auf-
sicht sowie für Kreditvergabe und Verbrie-
fungen.
Für den DGB reicht diese Bankenabgabe 
bei weitem nicht als Antwort auf die Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise aus. Zwar sei 
generell zu begrüßen, die Banken an den 
Krisenkosten zu beteiligen, doch fehle 
dieser Abgabe hinsichtlich der unkontrol-
lierten Finanzströme jede positive Len-
kungswirkung. Hochspekulative Risikoge-
schäfte und Intransparenz zeichneten die 
Finanzmärkte weiterhin aus. Der DGB for-
dert deshalb zur Regulierung der Finanz-
märkte die Einführung einer Finanztrans-
aktionssteuer. 

Schon anlässlich des Europäischen Rates 
am 25./26. März hatte der DGB-Vorsitzen-
de Michael Sommer gemeinsam mit Bren-
dan Barber, dem Vorsitzenden des bri-
tischen Dachverbandes TUC, einen Offen 
Brief mit genau dieser Forderung an Bun-
deskanzlerin Merkel und Premierminister 
Brown veröffentlicht. Nur mit Hilfe einer 
Finanztransaktionssteuer könne in Zukunft 
eine nachhaltige Finanzarchitektur ge-

schaffen werden. Mit dieser Steuer „wür-
den primär kurzfristige Transaktionen ver-
teuert mit dem Ergebnis, dass so ein Bei-
trag zur Stabilisierung von Aktienkursen, 
Rohstoffpreisen und Wechselkursen ge-
leistet würde. Spekulationsgeschäfte wür-
den eingedämmt, denn je kurzfristiger ein 
Anleger handelt, desto öfter würde er zu 
Kasse gebeten.“ 

Die erzielten Steuereinnahmen könnten 
zur Stärkung der öffentlichen Daseinsvor-
sorge, zur Armutsbekämpfung und zur 
Bekämpfung des Klimawandels dienen. 
In diesem Sinne ist der DGB auch Teil der 
Kampagne „Steuer gegen Armut“, die be-
reits vergangen Oktober mit einem Of-
fenen Brief an die Bundesregierung ins 
Leben gerufen wurde. Mittlerweile wurde 
der Offene Brief deutschlandweit von 50 
Organisationen unterzeichnet. In Großbri-
tannien gibt es als politisches Pendant die 
Kampagne für die Einführung einer Robin-
Hood-Steuer.

Gerade in Anbetracht der Reichweite und 
Komplexität der internationalen Finanz-
märkte ist ein staatenübergreifendes Han-
deln bei diesem Thema unerlässlich. Die 
Bundesregierung hatte im Zuge der Krise 
bereits die Einführung einer Finanztrans-
aktionssteuer in Betracht gezogen, jetzt 
jedoch wohl (vorerst) von der politischen 
Agenda gestrichen – unter Verweis da-
rauf, dass eine globale Übereinkunft gera-
de hierzu notwendig aber deren Zustand-
kommen unrealistisch sei. In diese Stoß-
richtung zielte nun wieder der Offene Brief 
von DGB und TUC: „Wir glauben, dass 
eine Europäische Finanztransaktionssteu-
er ein deutliches Zeichen für die Führungs-
stärke Europas setzen würde.“

Bankenabgabe & Finanztransaktionssteuer
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Wie erst kürzlich durch die Presse gegan-
gen ist, fordert die EU ihre Mitgliedsstaaten 
auf, allmählich die staatlichen Konjunkturhil-
fen zurückzufahren. Das sei angesichts der 
wirtschaftlichen Erholung der letzten Monate 
bald möglich und zugleich notwendig. Der 
Ecofin-Rat hat hierzu ein entsprechendes Pa-
pier vorgelegt, welches vorschlägt, die befri-
steten Förderprogramme zur Stützung des 
Arbeitsmarkts ab Mitte 2010 auslaufen zu 
lassen. Eine zu späte Rücknahme von Maß-
nahmen könne erhebliche Kosten verursa-
chen, wenn Arbeitskräfte zu lange an Wirt-
schaftstätigkeiten gebunden würden, die 
sich im Niedergang befänden. Dies schade 
des Weiteren den künftigen Wachstumsaus-
sichten und ziehe eventuell Wettbewerb so-
wie Binnenmarkt in Mitleidenschaft. 

Inwiefern eine wirtschaftliche Erholung, vor 
allem nach einem Absturz dieses Ausmaßes in 
2008/2009, analog auch wieder zu positiven Ef-
fekten auf die Beschäftigung führen wird, bleibt 
aus unserer Sicht weiterhin sehr fraglich. Falls 
der Aufwärtstrend, der bis jetzt eher einer Sta-
bilisierung gleichkommt als einer konjunktu-
rellen „Aufholjagd“, nicht weiter an Fahrt ge-
winnt, wird die Wirtschaftkrise vermutlich erst 
Ende dieses Jahres auf dem deutschen Arbeits-
markt verstärkt ankommen. Das heißt, die staat-
lichen Förderprogramme müssten in diesem 
Fall eher verlängert denn verfrüht zurückge-
fahren werden. 

Eine Bedrohung für die hiesige Kurzarbeiter-
regelung sieht die deutsche Bundesregierung 
in den EU-Forderungen angeblich nicht. Der 
Ausstieg aus der Finanzierung der Kurzarbeit 
solle dessen ungeachtet schrittweise erfolgen. 
Der EU-Vorschlag sei unproblematisch, da sich 
die Ausstiegsszenarien nach den länderspezi-
fischen Gegebenheiten richten würden und 
deshalb werde man auch dem Entwurf des Eco-
fin-Rats zustimmen.

Mit Jahresbeginn wurde die maximal mög-
liche Bezugsfrist für Kurzarbeit von 24 Mona-
ten auf 18 Monate verkürzt, die Sozialversi-
cherungsbeiträge werden weiterhin ab dem 
7.Monat Kurzarbeit zu 100 % übernommen. 
In den ersten 6 Monaten Kurzarbeit erstattet 
die Bundesagentur für Arbeit die SV-Beiträge 
nur, wenn Arbeitnehmer während der Kurz-
arbeit an Qualifizierungsmaßnahmen teilneh-
men. Presseinformationen zufolge wird derzeit 
in der Bundesregierung wohlwollend geprüft, 
ob die Übernahme der SV-Beiträge bis Ende 
2011 möglich ist. Die IG Metall fordert hierhin-
gehend gemeinsam mit dem Arbeitgeberver-
band Gesamtmetall, den Kurzarbeitsbezug von 
18 Monaten mit der Erstattung der SV-Beiträge 
zu synchronisieren – das heißt, die SV-Beiträge 
sollten für die komplette Bezugsdauer von der 
Bundesagentur übernommen werden.

TBS gGmbH 
Rheinland-Pfalz
Kaiserstraße 26-30
55116 Mainz
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